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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1920

Norm

ZPO §10

1. ZPO § 10 heute

2. ZPO § 10 gültig ab 01.03.1956 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 282/1955

Rechtssatz

Der für eine handlungsunfähige Prozeßpartei bestellter Kurator ist nicht selbst Prozeßpartei, kann daher auch,

abgesehen von dem Falle des § 49 ZPO, persönlich zum Kostenersatz ebensowenig verurteilt werden wie eine andere

am Prozeß als Partei nicht beteiligte dritte Person.Der für eine handlungsunfähige Prozeßpartei bestellter Kurator ist

nicht selbst Prozeßpartei, kann daher auch, abgesehen von dem Falle des Paragraph 49, ZPO, persönlich zum

Kostenersatz ebensowenig verurteilt werden wie eine andere am Prozeß als Partei nicht beteiligte dritte Person.
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